
 
 
 
Bekanntmachung 
 
 

Am Montag, 07.03.2022, Beginn 19:00 Uhr findet in der Turn- und Festhalle Jettingen 

eine öffentliche Sitzung des 

Bau- und Umweltausschusses 
 

statt. 
 

Tagesordnung: 
 
1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
 vom 07.02.2022 
2. Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung 
3. Vollzug der Wassergesetze; 
 Antrag auf Verlängerung der Erlaubnis zum Zutageleiten von Grundwasser durch Entnahme von 
 Kies auf Teilflächen der Grundstücke Fl.Nr. 2051/12, 2051/13, 2051/14, 2051/15 und 2250/4 Gem. 
 Jettingen 
4. Baugesuche 
 a) Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport, Fl.Nr. 14/1 Gem. Freihalden, Untere Dorfstr. 39 a 
  (Bekanntgabe) 
 g) Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, Fl.Nr. 14/3 Gem. Freihalden, Untere  
  Dorfstr. 39 b 
 c) Neubau eines Carports, Fl.Nr. 1731/73 Gem. Jettingen, Claus-von-Stauffenberg-Str. 25 
  (Antrag auf isolierte Befreiung)  
 d) Neubau eines freistehenden Hauses mit zwei Wohneinheiten, Einbau eines Wintergartens 
  im Bestandshaus, Fl.Nr. 976/4 Gem. Scheppach, Habsburgerstr. 7 
 e) Neubau eines Zweifamilienhauses mit Einliegerwohnung und 4 Carport-Stellplätzen und 
 2 Stellplätzen, Fl.Nr. 54 Gem. Scheppach, Allerheiligenstr. 2 und 4 
 f) Stellplätze für Erweiterung der Verkaufsfläche im Lidl Verkaufsmarkt, Fl.Nr. 372 Gem. 
  Scheppach, Messerschmittstr. 3 
 g) Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinen- und Bergehalle mit Abbruch einer Feldscheune, 
  Fl.Nr. 964 Gem. Scheppach, Poststraße/Schleifweg 
5. Bauvoranfragen 
 a) Neubau von 5 Doppelhäusern mit Garagen und Stellplätzen, Fl.Nr. 562/6 u. 562/1 Gem.  
  Scheppach, Lindenweg 13 u. 15 
6. Sonstiges. 
 
Die Besucherzahl ist auf max. 15 Personen begrenzt. 
 
Bitte melden Sie sich hierzu vorab bis zum Montag, 07.03.2022, 16.00 Uhr, 
unter Tel.Nr. 08225/306-18 an. 
 
Für die Teilnahme an der Sitzung ist ein 3G-Nachweis erforderlich. 
Wer nicht vollständig geimpft ist oder nicht als genesen gilt, muss entweder einen Antigen-Schnelltest 
(maximal 24 Stunden alt) oder einen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) vorlegen.  
Es besteht auch die Möglichkeit unter Aufsicht einen Selbsttest durchzuführen. Hierzu ist die 
Voraussetzung, dass Sie mindestens 30 Min. vor Beginn der Sitzung zum Selbsttest anwesend sind. 
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Weitere Schutzmaßnahmen zur Corona-Prävention: 

 Während des Aufenthalts im Gebäude ist das Tragen einer "Mund-/Nasen-Maske" mindestens in 
FFP2- Ausführung Pflicht! Bringen Sie diese Maske bitte selbst mit! 

 Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände ausreichend zu desinfizieren (Desinfektionsmittel 
steht bereit).  

 Bitte tragen Sie sich in die ausgelegte Kontaktliste ein. Erst dann können Sie zu Ihrem Platz 
weitergehen. 

 Zwischen den Personen ist jederzeit ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

 
Der öffentlichen Sitzung schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an. 
 

Jettingen-Scheppach, 28.02.2022 
 
 
Christoph Böhm 
1. Bürgermeister 


